
geänderter Beschluss:                                          
 
 

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, zeitnah ein Konzept zur Sanierung und Eröffnung 
der Grundschule Glaucha mit einer detaillierten Kosten- und Zeitplanung vorzulegen, 
damit die Grundschule Glaucha im Schuljahr 2014/201 5 für die Beschulung zur 
Verfügung steht.  
 

2.  Die Stadtverwaltung wird beauftragt, gegenüber dem Landesschulamt deutlich zu 
machen, dass eine grundsätzliche Versagung der Einrichtung des Schulstandortes nach 
Beschlussfassung zur Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung im Dezember 2011 
nicht möglich ist. 
 

3. Parallel dazu sind Alternativen für eine Interimsschullösung zu prüfen; z.B Künstlerhaus 
188, ehemaliges Museum in der Lerchenfeldstraße. 

 
 


